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Prüfungsordnung 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

für das weiterbildende 

Zertifikatsstudium „Marketing Professionals“ 

vom 19. Dezember 2017 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz –  HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. 

September 2014 (GV. NRW. 2014, S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität die folgende 

Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

 

Prüfungsordnung 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

für das weiterbildende 

Zertifikatsstudium „Marketing Professionals“ 

vom 19. Dezember 2017 
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§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung regelt die Prüfungen für das weiterbildende Zertifikatsstudium „Marketing 

Professionals“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

§ 2 

Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen 

(1) Das Studium „Marketing Professionals“ ist ein weiterbildendes Zertifikatsstudium. Das 

Studium dient der spezifischen wissenschaftlichen Vertiefung und der berufsbezogenen 

Ergänzung von Fachkenntnissen und Erfahrungen durch praxisbezogene Lehrangebote 

und Studienformen auf den Gebieten der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere des 

Marketing für Studierende, die gem. § 4 Abs. 1 bereits ein wissenschaftliches Studium 

absolviert und Erfahrungen in einer beruflichen Tätigkeit, insbesondere im Marketing und 

Vertrieb, gewonnen haben. Die Studierenden sollen in ausgewählten Bereichen vor allem 

den aktuellen Erkenntnisstand sowie Kenntnisse der grundlegenden Methoden und 

neueren Entwicklungen des Marketing erlernen. Das Studium verfolgt darüber hinaus das 

Ziel, den Studierenden die Fähigkeit zum Lösen komplexer Problemstellungen, 

Teamfähigkeit sowie interkulturelle Kompetenz zu vermitteln  

(2) Durch studienbegleitende Prüfungen soll festgestellt werden, inwieweit die 

Teilnehmenden Wissen, Erfahrungen und Fertigkeiten auf dem Gebiet der 

Betriebswirtschaftslehre, insbesondere des Marketing, erworben haben, die ihre 

vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern, und inwieweit sie ein vertieftes 

Verständnis für die Zusammenhänge der Betriebswirtschaftslehre insbesondere des 

Marketing besitzen sowie über die Handlungskompetenzen verfügen, entsprechende 

wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse sowie die erworbenen Erfahrungen 

interdisziplinär anzuwenden. 

 

§ 3  

Zuständigkeit 

Für die Organisation der Zertifikatsprüfungen ist der Prüfungsausschuss gem. § 14 

zuständig. Die Module des Zertifikatsstudiums werden in Kooperation mit der WWU 

Weiterbildung gemeinnützige GmbH durchgeführt 
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§ 4 

Zertifikat 

Über den erfolgreichen Abschluss aller in § 9 Abs. 1 aufgeführten Prüfungen stellt die 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster ein Weiterbildungszertifikat „Marketing 

Professionals“ nach § 62 Abs. 4 HG aus. 

§ 5 

Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Auf Antrag können Bewerber/-innen zum weiterbildenden Zertifikatsstudium „Marketing 

Professionals“ zugelassen werden, die  

a) die an einer Hochschule im In- oder im Ausland einen einschlägigen ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss im Sinne von Abs. 2 erworben haben, 

b) über eine qualifizierte einschlägige, i.d.R. zweijährige Berufserfahrung verfügen, die 

wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse voraussetzt, 

c) die Kenntnisse der englischen Sprache besitzen, die ausreichend für das Lesen und 

Verstehen der im Studium verwendeten englischsprachigen Literatur sowie für die 

Teilnahme an englischsprachigen Lehrveranstaltungen sind (erforderlich sind 

mindestens Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen (GER)) und  

d) die Prüfung zum weiterbildenden Zertifikatsstudium „Marketing Professionals“ nicht 

endgültig nicht bestanden haben und hierüber eine entsprechende Erklärung abgeben. 

Die unter a), b) und d) genannten Voraussetzungen sind ausschließlich schriftlich nachzuweisen. 

Der Nachweis unter c) wird schriftlich, beispielsweise durch Vorlage eines entsprechenden TOEFL-

Tests, geführt; in Zweifelsfällen wird außerdem ein Bewerbungsgespräch gem. Abs. 3 geführt.  

Für Bewerber/-innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, ist weitere Voraussetzung der schriftliche Nachweis von für die 

aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kenntnissen der deutschen 

Sprache. Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-Prüfungsordnung der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erbracht; er ist nicht erforderlich für 

Bewerber/innen, deren Muttersprache Deutsch ist. 

(2) Als ein erster berufsqualifizierender Abschluss werden anerkannt: 
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a) Bachelor in einem wissenschaftlichen Studiengang an einer Hochschule mit mindestens 

210 LP (z. B. in Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften, 

Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik, Wirtschaftsinformatik, 

Geisteswissenschaften) 

b) Diplom, Master, Magister oder ein gleichwertiger Abschluss in einem wissenschaftlichen 

Studiengang an einer Hochschule mit mindestens 210 LP 

Vergleichbare Abschlüsse an einer ausländischen Hochschule werden ebenfalls anerkannt.  

(3) Wenn anhand der von der Bewerberin / dem Bewerber gem. Abs. 1 vorzulegenden 

schriftlichen Unterlagen nicht zweifelsfrei ersichtlich ist, ob die gem. Abs. 1 c) 

erforderlichen Sprachkenntnisse vorhanden sind, wird ein 20minütiges 

Bewerbungsgespräch auf Englisch mit der Bewerberin / dem Bewerber geführt. Darin 

muss die Bewerberin / der Bewerber den Nachweis erbringen, dass sie / er mindestens 

über Englischkenntnisse verfügt, die ausreichend für das Lesen und Verstehen der im 

Studium verwendeten englischsprachigen Literatur sowie für die Teilnahme an 

englischsprachigen Lehrveranstaltungen sind; erforderlich sind mindestens 

Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen (GER). Das Gespräch wird von einer/einem vom Prüfungsausschuss 

gem. § 14 dieser Prüfungsordnung bestellten, englischen 

Muttersprachlerin/Muttersprachler geführt; es ist einschließlich der wesentlichen Inhalte 

und des Ergebnisses („Bestanden“ oder „Nicht bestanden“) von dieser/diesem zu 

protokollieren.  

(4) Die Überprüfung der Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen obliegt dem  

Prüfungsausschuss (§ 14 dieser Prüfungsordnung). Er kann die Zulassung unter dem 

Vorbehalt aussprechen, dass ein gültiger Studienvertrag mit der WWU Weiterbildung 

gemeinnützige GmbH vorgelegt wird. 

 

In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss Bewerber bzw. Bewerberinnen 

aufgrund der Anrechnung von besonderer nachgewiesener Qualifikationsleistungen, die 

von einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis erbracht 

worden sind, auch zulassen, wenn diese einen ersten berufsqualifizierenden 

Hochschulabschluss erworben haben, der weniger als 210 LP umfasst. In diesen Fällen 

können bis zu 30 LP angerechnet werden. Die Qualifikationsleistungen müssen mit den 
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Lernzielen des Studiengangs in Zusammenhang stehen und sind schriftlich 

nachzuweisen. Eine doppelte Anrechnung findet nicht statt. 

 

Als Qualifikationsleistungen anrechenbar sind insbesondere 

a) theoretisches Fachwissen, nachgewiesen durch absolvierte Fort- und Weiterbildungen im 

Bereich des Strategischen Marketing-Management, des Internationalen Marketing-

Management, des Managements von Wertschöpfungsnetzen und Marketing-Controlling,  

des Marken- und Kommunikationsmanagement, des Kundenmanagement und 

Direktmarketing, des General Management und des Selbstmanagement und Führung. 

Außerdem können berufsbegleitend absolvierte Prüfungen (Steuerberater-

/Wirtschaftsprüferexamen) angerechnet werden.  

b) praktisches Fachwissen, nachgewiesen durch einschlägige Tätigkeiten mit Bezug zum 

Studiengang. Die Einschlägigkeit der Tätigkeit ist dann anzunehmen, wenn diese 

insbesondere in Unternehmensbereichen wie Personalmanagement, 

Produktentwicklung, Controlling, Marketing, Vertrieb, Einkauf, Strategie und Planung 

oder Key-Account-Management ausgeübt wird. Absolvierte Praktika oder 

Berufsausbildungen können angerechnet werden, wenn sie inhaltlichen Bezug zum 

Studiengang aufweisen.  

c) berufliche Handlungs-Kompetenzen (z.B. Führung von Mitarbeitern in der privaten 

Wirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung, Managementaufgaben im Team, Übernahme 

von Verantwortung, Treffen von Entscheidungen, selbständiges Handeln) 

d) besondere Kompetenzen (z.B. Lösung komplexer Problemstellungen, Einsatz praktischer 

Fertigkeiten, Kreativität und Innovation, Kommunizieren von Ideen, Problemen, 

Lösungen) 

Die Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen. Eine 

pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt. 

 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung wird der Bewerberin/dem Bewerber vom 

Prüfungsausschuss mittels schriftlichen Bescheids bekannt gegeben, der von der 

Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder ihrer/seiner Stellvertretung 

unterschrieben wird. Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, ist 

dieser Bescheid zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 6 

Regelstudienzeit und Studienumfang  

(1) Die Regelstudienzeit des Zertifikatsstudiums „Marketing Professionals“ beträgt i. d. R. 18 

Monate. Das Studium kann i. d. R. alle 18 Monate aufgenommen werden. Die konkreten 

Termine werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben. 

(2) Mit mindestens ausreichenden (4,0) Prüfungsleistungen zu jedem Modul erwerben die 

Teilnehmenden Leistungspunkte (LP). Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 

insgesamt 30 LP zu erwerben. Für den Erwerb eines LP wird ein Arbeitsaufwand von 25 

Stunden zugrunde gelegt. Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht einem 

Arbeitsaufwand von 750 Stunden. Auf Präsenzlehrveranstaltungen entfallen 156 Stunden, 

auf das Selbststudium 294, und auf die Seminararbeit 300 Stunden inklusive 8 Stunden 

Präsenzzeit. Ein LP entspricht einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit Transfer 

System). 

§ 7 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Lehrprogramm des Weiterbildungsstudiums ist modular aufgebaut. Jedes Modul 

besteht aus einer Präsenzphase und einer Phase des Selbststudiums. Das Studium setzt 

sich aus drei Modulen nach Wahl (aus den Modulen 1 – 7) sowie einem Pflichtmodul (Modul 

8) gemäß Absatz 3 zusammen. Die Module werden in Veranstaltungsblöcken angeboten. 

Die Präsenzveranstaltungen finden i. d. R. in Münster statt. Modul 2 findet an einem 

ausländischen Veranstaltungsort statt.  

(2) Die Präsenzveranstaltungen werden in Form von praktischen Übungen, Seminaren oder 

vergleichbaren Lehrveranstaltungen angeboten. 

(3) Die angebotenen Module sind nach Inhalt und Umfang wie folgt strukturiert: 

Modul Gegenstand des Moduls Leistungspunkte 

1 Strategisches Marketing-Management 6 

2 Internationales Marketing-Management  6 

3 
Management von Wertschöpfungsnetzen und B2B-

Marketing 
6 

4 Marken- und Kommunikationsmanagement 6 

5 Kundenmanagement und Direktmarketing 6 
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6 General & Digital Management 6 

7 Selbstmanagement und Führung 6 

8 Praxisphase und Projektarbeit 12 

 

 

(4) Die Lehrveranstaltungen der Module zielen darauf ab, in den verschiedenen Fachgebieten 

der Betriebswirtschaft aus der Perspektive des Marketing möglichst umfassende 

Kenntnisse zu vermitteln, einen Einblick in die vielfältigen Methoden, Fragestellungen und 

Problemlösungen der Gebiete zu geben und die Studierenden zu befähigen, aus den in 

den Gebieten verfügbaren vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen diejenigen 

auszuwählen, die für höchst unterschiedliche Problemstellungen in der Praxis von 

Bedeutung sind. Einige der Lehreinheiten sind dem Erwerb persönlicher Arbeitstechniken 

gewidmet. 

(5) Im zweiten Modul werden zusätzlich im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes nationale 

und internationale Kontakte aufgebaut und Erfahrungswissen durch Vor-Ort-Trainings 

vermittelt. Inhaltlich werden Möglichkeiten zur Lösung länderübergreifender 

Herausforderungen erarbeitet, die im Zeitalter zunehmender Globalisierung verstärkten 

Einfluss auf die Unternehmensführung haben. 

 

§ 8 

Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungen zum Erwerb des Zertifikates werden studienbegleitend abgenommen; die 

Termine der Prüfungsleistungen werden vom Prüfungsausschuss frühzeitig bekannt 

gegeben. 

(2) Die Module 1 – 7 werden in der Regel mit einer Modul-Abschlussprüfung in Form einer 

zweistündigen Klausur abgeschlossen, die sich auf das zugehörige Modul bezieht und mit 

der die Kandidatin/der Kandidat nachweisen soll, dass sie/er in begrenzter Zeit und mit 

begrenzten Hilfsmitteln die einschlägigen Sachverhalte darstellen, Probleme des Faches 

erkennen sowie adäquate Wege zu einer wissenschaftlich fundierten Lösung finden kann. 

Dabei gelten die Studierenden mit der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen dieser 

Module als für die zugehörigen Modulabschlussprüfungen angemeldet und zugelassen, 
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sofern bis 4 Wochen vor einem Prüfungstermin kein davon abweichender schriftlicher 

Antrag der/des Studierenden beim Prüfungsausschuss eingeht. Für 

Wiederholungsprüfungen gilt § 12. An die Stelle dieser Klausur kann im Rahmen des 

jeweiligen Moduls eine 30-minütige mündliche Prüfung auf der Basis einer vorbereiteten 

schriftlichen Ausarbeitung, deren Thema mit dem Prüfer abzustimmen ist, oder eine 30-

minütige Präsentation treten. In dem Zusammenhang legt der Prüfungsausschuss im 

Benehmen mit den Prüfenden mindestens zwei Monate vor einem Prüfungstermin die 

Prüfungsform, die Prüfungsmodalitäten und die Bearbeitungszeit beziehungsweise die 

Dauer der Prüfungsleistungen für alle Prüflinge der jeweiligen Prüfung einheitlich und 

verbindlich fest und gibt sie bekannt.  

(3) Im Modul 8 (Praxisphase und Projektarbeit) soll der Kandidat/die Kandidatin zu einer 

speziellen Problemstellung des Marketing zeigen, dass er/sie eigenständig auf Basis 

wissenschaftlicher Literatur Problemlösungen erarbeiten kann. Die Themen der 

Projektarbeit orientieren sich an der Praxisphase im Unternehmen. Die Projektarbeit 

umfasst maximal 15 Textseiten und eine Bearbeitungszeit von 6 Wochen. Die Projektarbeit 

muss im Rahmen der Seminarveranstaltungen präsentiert und verteidigt werden. 

Präsentation und Verteidigung dauern je ca. 30 Minuten; bezüglich der Anmeldung und 

der Zulassung gelten Abs. 2., Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0 = sehr gut (eine hervorragende Leistung) 

2,0 = gut (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt) 

3,0 = befriedigend (eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht) 

4,0 = ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt) 

5,0 = nicht ausreichend (eine Leistung, die den Anforderungen wegen erheblicher Mängel 

nicht genügt) 

 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können durch Erniedrigen oder 

Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet werden; Die Noten „0,7“ 

„4,3“, „4,7“ und „5,3“ sind dabei ausgeschlossen. 

(5) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn ihre Gesamtnote mit mindestens ausreichend 

(4,0) bewertet worden ist. 

(6) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Teilnehmenden spätestens zwei 
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Wochen, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens 10 Wochen nach 

Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

(7) Weist eine/ein Teilnehmende/r durch ärztliches Zeugnis nach, dass sie/er wegen einer 

chronischen Erkrankung oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz 

oder teilweise in der vorgesehenen Form oder in der vorgesehenen Frist oder 

Bearbeitungszeit abzulegen, so hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf 

Antrag ihr/ihm zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 

erbringen bzw. hat die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag ihr/ihm die 

Fristen bzw. die Bearbeitungszeiten entsprechend zu verlängern. Zur Glaubhaftmachung 

einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann dabei die Vorlage geeigneter 

Nachweise verlangt werden; hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls 

vorhanden, Behindertenausweise. Bei Entscheidungen nach Satz 1 ist auf Wunsch der/des 

Teilnehmenden die/der zuständige Behindertenbeauftragte/Vertreters für Studierende mit 

Behinderung und chronisch Erkrankte zu beteiligen. 

 

§ 9 

Erwerb des Zertifikates, Gesamtnote  

(1) Zum Erwerb des Zertifikats ist erforderlich: 

a) Das Bestehen von drei Modulabschlussprüfungen der Module 1 - 7 und der 

Projektarbeit einschließlich Seminarvortrag (Modul 8) mit mindestens der Note 4,0 

„ausreichend“, 

b) der Erwerb von 30 LP. 

(2) Aus dem mit den jeweiligen Leistungspunkten gewichteten Mittel der Leistungen aus den 

Noten der Modulabschlussprüfungen und der Seminararbeit einschließlich Seminarvortrag 

wird die Gesamtnote für das Zertifikat gem. § 16 gebildet. Dezimalstellen außer der ersten 

werden ohne Rundung gestrichen. 

 Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt die Noten 

1,0 – 1,5 sehr gut 

1,6 – 2,5 gut 

2,6 – 3,5 befriedigend 

3,6 – 4,0 ausreichend 

4,1 – 5,0 nicht ausreichend. 
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 Zusätzlich zur Gesamtnote wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine relative Bewertung 

nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 

 

 

§ 10 

Versäumnis, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 

einem Prüfungstermin ohne wichtigen Grund nicht erscheint oder nach Zulassung zur 

Prüfung ohne wichtigen Grund von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 

schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 

wird. Rücktritt ist nur aus triftigem Grund möglich. Über die Anerkennung eines wichtigen 

Grundes sowie über einen Ersatztermin entscheidet der Prüfungsausschuss. Als triftiger 

Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die 

Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes 

und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder 

Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen 

Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 

dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 

Bei Krankheit der/des Teilnehmenden kann die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

ein ärztliches Attest verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird 

der/dem Teilnehmenden dies schriftlich mitgeteilt. 

(3) Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann für den Fall, dass eine 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder 

einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen 

des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt 

verlangen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei 

insbesondere vor, wenn die/der Teilnehmende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als 

zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter 

Prüfungsunfähigkeit begründet hat. Die Entscheidung ist der/dem Teilnehmenden 
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unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens drei 

Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 

unter denen sie/er wählen kann, mitzuteilen. 

(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung oder durch 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 

Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung der Tatsachen 

wird von den jeweils prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen und 

aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die 

gesamte Prüfung als für nicht bestanden erklären. Die Gründe sind aktenkundig zu machen. 

(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils prüfenden 

oder Aufsicht führenden Personen - in der Regel nach Abmahnung - von der Fortsetzung der 

Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die betreffende Prüfungsleistung gilt in diesem 

Fall als insgesamt mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann 

der Prüfungsausschuss die gesamte Prüfung für nicht bestanden erklären. Die Gründe für 

den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

§ 11 

Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird dies nach Erhalt des Zertifikats und des 

Abschlusszeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Prüfung 

ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 

Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 

Zertifikats und des Abschlusszeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen 

der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 

entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Der/Dem Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zertifikat und Abschlusszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein 

neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 

fünf Jahren ab dem Datum des Zertifikats ausgeschlossen.  
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§ 12 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Die Teilnehmerinnen/Teilnehmern haben für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls 

drei Versuche zur Verfügung, wobei ein- und zweimal nicht bestandene Prüfungsleistungen auf 

Antrag beim Prüfungsausschuss  im Rahmen des regulären Veranstaltungsverlaufs wiederholt 

werden können und Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung ausgeschlossen sind. Im 

Ausnahmefall kann der Prüfungsausschuss für die Wiederholung einer Modulabschlussprüfung, 

die nicht bestanden wurde, eine Prüfung auch außerhalb des regulären Veranstaltungsverlaufs 

ansetzen. Wird eine Prüfungsleistung im dritten Versuch (zweite Wiederholungsprüfung) nicht 

bestanden, erhält die/der Teilnehmende endgültig kein Zertifikat gem. §§ 4, 16 Abs. 1 und darf 

keine weiteren Prüfungen im weiterbildenden Zertifikatsstudium „Marketing Professionals“ mehr 

ablegen (endgültiges Nichtbestehen). Zweite Wiederholungsprüfungen sind von zwei 

Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Dabei ist die einzelne Bewertung entsprechend § 8 Abs. 5 

vorzunehmen; anschließend wird die Gesamtnote für die jeweilige zweite Wiederholungsprüfung 

aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen entsprechend § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 

ermittelt. 

§ 13 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1)  Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen weiterbildenden Zertifikatsstudium 

an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, 

werden auf Antrag anerkannt, es sei denn, dass hinsichtlich der zu erwerbenden 

Kompetenzen wesentliche Unterschiede festgestellt werden. Dasselbe gilt für Studien- und 

Prüfungsleistungen, die in einem anderen weiterbildenden Studium beziehungsweise in 

anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 

entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht 

worden sind, gilt der Absatz 1 entsprechend.  
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(3) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 

vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden 

soll. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 

Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an 

ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der 

Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der 

Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

  

(4) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, die sie 

ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(5) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 

einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 

aufgenommen. Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung 

von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, 

dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die 

Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 

 

(6) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Teilnehmenden 

einzureichen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 

enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen aus 

Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt 

Modulbeschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares 

Dokument vorzulegen.  

 

(9) Zuständig für Anerkennungsentscheidungen ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen 

über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede sind die 

zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
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(10) Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Teilnehmenden spätestens vier Wochen 

nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Im 

Falle einer Ablehnung erhält die/der Teilnehmende einen begründeten Bescheid. 

 

§ 14 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung und Aufsicht der Prüfungen sowie für die durch 

diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Wirtschaftswissenschaftliche 

Fakultät einen Prüfungsausschuss, der sich aus drei hauptamtlich an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster tätigen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern 

zusammensetzt. 

(2) Die drei an der Westfälischen Wilhelms-Universität tätigen Mitglieder des 

Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Ein vorzeitig 

ausgeschiedenes Mitglied ist durch Nachbestellung für den noch nicht abgelaufenen Teil 

der Amtszeit zu ersetzen. Der Prüfungsausschuss wählt seine/seinen 

Vorsitzende/Vorsitzenden und die/den Stellvertreterin/Stellvertreter für den gleichen 

Zeitraum. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet der Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungs- 

und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist 

in geeigneter Weise offen zu legen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über Widersprüche. 

Außerdem gibt der Prüfungsausschuss Anregungen zur Reform der Studienpläne und der 

Prüfungsordnung; Hierzu sollen in oder vor den entsprechenden Sitzungen regelmäßig 

Stellungnahmen der/des für das Zertifikatsstudium zuständigen 

Studienkoordinatorin/Studienkoordinators eingeholt werden. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 

anwesend sind, darunter die/der Vorsitzende oder ihre/seine Vertretung. Darüber hinaus 

dürfen Beschlüsse des Prüfungsausschusses auch durch schriftliche oder elektronische 

Abstimmung gefasst werden, ohne dass eine Sitzung tatsächlich durchgeführt wird, wenn 

kein Mitglied widerspricht. Dies gilt nicht für Beschlüsse zur Änderung der Prüfungsordnung 

und zur Zurückweisung von Widersprüchen gegen Prüfungsentscheidungen sowie bei 
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Wahlen. Bei Beschlussfassungen durch schriftliche oder elektronische Abstimmungen ist 

den Mitgliedern eine Überlegungsfrist von einer Woche während der Vorlesungszeit und 

zwei Wochen während der vorlesungsfreien Zeit einzuräumen. Ein Beschluss ist erst dann 

gefasst, wenn die Mehrheit ausdrücklich zugestimmt hat. Nach Ablauf der Frist sind die 

Mitglieder unverzüglich über die so getroffene Entscheidung zu informieren. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Er kann seine Aufgaben für alle Regelfälle durch Beschluss 

der/dem Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheitspflicht. Sofern sie nicht im 

öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die/den Vorsitzende/-n zur Verschwiegenheit zu 

verpflichten. 

(7) Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das Dekanat der 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

§ 15 

Prüfer/Prüferinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen 

(1) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfer/-innen und Beisitzer/-

innen.  

(2) Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Absatz 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, 

soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die 

Prüfungsleistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über 

Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Zur Beisitzerin/Zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder 

Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit 

unabhängig. Für schriftliche Prüfungsleistungen können akademische Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter im Auftrag der Prüferin/des Prüfers Aufgaben entwerfen und Vorkorrekturen 

durchführen. 

(5) Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer 
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Beisitzerin/eines Beisitzers abgelegt. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der 

Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. Die wesentlichen Gegenstände und die Note 

der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der 

Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. Davon abweichend werden mündliche 

Prüfungen, mit denen das Studium abschließt, und zweite Wiederholungsprüfungen vor 2 

Prüferinnen/Prüfern abgenommen und von beiden entsprechend beziehungsweise gemäß 

§ 12, Sätze 4 und 5 bewertet. 

(6) Teilnehmerinnen/Teilnehmern dieses Zertifikatsstudiums soll bei mündlichen Prüfungen, 

unter der Voraussetzung, dass sie nicht die inhaltsgleiche Prüfung ablegen müssen, die 

Teilnahme als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kandidatin 

oder ein Kandidat widerspricht. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kandidaten. 

(7) Schriftliche Prüfungsleistungen im Rahmen von Modulen werden von einer Prüferin/einem 

Prüfer bewertet. Davon abweichend sind zweite Wiederholungsprüfungen gem. § 12, Sätze 

4 und 5 zu bewerten und schriftliche Prüfungsleistungen, mit denen das Studium 

abschließt, entsprechend § 12, Sätze 4 und 5 zu bewerten. 

§ 16 

Abschlusszeugnis und Zertifikat 

(1) Das nach Maßgabe von § 9 erteilte Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 

Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(2) Mit dem Zertifikat wird den Teilnehmenden ein Zeugnis über die Gesamtnote sowie über die 

besuchten Module mit den entsprechend erbrachten Leistungen und Bewertungen 

ausgehändigt. Das Zeugnis wird von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät versehen. 

(3) Das Zertifikat wird von der Dekanin/dem Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

unterzeichnet und mit dem Siegel der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät versehen. 

(4) Hat eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer eine Prüfung im Zertifikatsstudium endgültig nicht 

bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen 

und ggfs. die Noten enthält. Das Zeugnis wird von der/dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät versehen. 
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§ 17 

Einsicht in die Studienakten 

Der/dem Teilnehmenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

ihre/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und die entsprechenden Protokolle 

gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses 

der Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuss zu stellen; dieser bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 18 

Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen 

Bekanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kraft. 

___________________________________________________________________________ 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät (Fachbereich 4) vom 29.11.2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

Münster, den 19.12.2017      Der Rektor 

 

 

 

Prof. Dr. Johannes Wessels 
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P R Ü F U N G S O R D N U N G 

für den Masterstudiengang 

„Medizinrecht“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

in der Fassung vom  

08.01.2018 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4, des § 62 Abs. 3 und des § 64 des Hochschulgesetzes NRW (HG) 

in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 

S. 547), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Sicherung der Akkreditierung von 

Studiengängen in Nordrhein-Westfalen vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

Inhalt: 

 

1. Abschnitt: Allgemeines  

 

§ 1  Inhalt und Anwendungsbereich 

§ 2  Ziel des Studiengangs  

§ 3 Dauer und Aufbau des Studiengangs 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

§ 5 Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

§ 6 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Hochschulgrad 

§ 8  Voraussetzungen für das Bestehen der Masterprüfung 

§ 9  Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

§ 10  Executive Board 

 

2. Abschnitt: Prüfungen 

 

§ 11  Prüfungen 

§ 12  Ziel, Umfang und Form der Modulabschlussprüfungen 

§ 13  Prüfer/innen 

§ 14 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 15 Masterarbeit 

21



§ 16 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 18 Gesamtnote 

§ 19 Ungültigkeit der Prüfung 

§ 20 Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

§ 21 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

 

 

 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 

§ 22  Aberkennung des akademischen Grades 

§ 23 Inkrafttreten 

 

 

A N H A N G:  Studienverlaufsplan 
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1. Abschnitt: Allgemeines 

 

§ 1 

Inhalt und Anwendungsbereich  

(1) Die Prüfungsordnung gilt für den weiterbildenden Masterstudiengang „Medizinrecht“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). 

 

(2) Die Prüfungsordnung regelt Inhalt, Aufbau und Prüfungen dieses Masterstudien-

gangs. 

 

 

§ 2 

Ziel des Studiengangs 

(1) 1Der Studiengang „Medizinrecht“ ist ein weiterbildender Masterstudiengang an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2Er wird von der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität angeboten. 

 

(2) 1Der Studiengang verfolgt das Ziel, Studierenden, die bereits einen ersten berufsqua-

lifizierenden Abschluss an einer Hochschule erworben und Erfahrungen in einer berufli-

chen Tätigkeit gewonnen haben, vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des Medizinrechts 

zu vermitteln. 2Die Lehrveranstaltungen sollen wissenschaftlich und zugleich praxisori-

entiert gestaltet werden. 3Dieses Veranstaltungsangebot soll die Absolventen/innen für 

eine Tätigkeit in einem beratenden Beruf im Bereich des Medizinrechts befähigen. 4Ge-

schult werden die Entwicklung des rechtsmethodischen und strategischen Denkvermö-

gens und die dazu erforderlichen Umsetzungsfähigkeiten. 5Behandelt werden darüber 

hinaus die entsprechenden Schnittstellen anderer Spezialgebiete insbesondere zu ethi-

schen oder ökonomischen Bereichen, welche für eine optimale Beratung unerlässlich 

sind. 

 

 

§ 3 

Dauer und Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Regelstudienzeit im Studiengang „Medizinrecht“ einschließlich der Zeiten für 

die Anfertigung der Masterarbeit sowie für die Ablegung der Prüfungen umfasst vier Se-

mester. 2Geht eine Teilnehmerin in Mutterschutzzeit oder beansprucht ein/e Teilneh-

mer/in Elternzeit, so werden alle in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen und Ter-

mine um die für Mutterschutz und Elternzeit gesetzlich vorgesehene Dauer hinausge-

schoben. 

 

(2) Die Studiendauer soll insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. 

 

(3) Der Studiengang beginnt jährlich. 

 

(4) 1Das Studium wird in Form von fünfzehn Blockveranstaltungen durchgeführt, die ins-
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gesamt 391 Unterrichtsstunden umfassen. 2Diese sind nach Maßgabe des Studienver-

laufsplans zu acht Modulen zusammengefasst. 3Jedes Modul wird mit einer Prüfung ge-

mäß §§ 11 ff. dieser Prüfungsordnung abgeschlossen. 

 

(5) Die Arbeitsbelastung ist ausgelegt für Studierende, die das Studium berufsbeglei-

tend absolvieren. 

 

(6) 1Der Studienaufwand wird durch das European Credit Transfer and Accumulation Sys-

tem (ECTS) kontingentiert. 2Die Vergabe von ECTS-Punkten ist an den Nachweis von Leis-

tungen geknüpft, der durch die Prüfungen und die Abschlussarbeit zu führen ist. 3Insge-

samt erreichen die Studierenden im Rahmen des Studienprogramms 60 ECTS-Punkte. 

 

(7) 1Inhalt und Ablauf des Studiums ergeben sich aus dem Studienverlaufsplan, der die-

ser Prüfungsordnung als Empfehlung für einen sachgerechten Ablauf des Studiums bei-

gefügt ist. 2Der Studienverlaufsplan stellt einen zeitlich und inhaltlich zweckmäßigen 

Aufbau des Studiums dar. 3Er ermöglicht ein ordnungsgemäßes Studium innerhalb der 

vorgesehenen Studienzeiten. 4Dazu macht er detaillierte Angaben über die Lehrveran-

staltungen und über die zeitliche Organisation des Studiums. 5Der Studienverlaufsplan 

muss nicht zwingend eingehalten werden. 

 

(8) 1Alle Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass die vermittelten Kenntnisse 

und Fähigkeiten durch das Selbststudium der Studierenden anhand der in den einzelnen 

Blockveranstaltungen bekannt gegebenen Literatur erweitert und vertieft werden. 2Ne-

ben den 391 Unterrichtsstunden, die vornehmlich in Form von Vorlesungen abgehalten 

werden, erarbeiten die Studierenden auf der Grundlage von Lehrmaterialien selbst die 

weiteren Studieninhalte. 

 

 

§ 4 

Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Der Zugang zum Studiengang richtet sich nach der Zugangs- und Zulassungsordnung für 

den Masterstudiengang „Medizinrecht“ in der jeweiligen aktuellen Fassung. 

 

 

§ 5 

Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

Die Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen zum Studiengang richtet sich nach 

der Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang „Medizinrecht“ in der 

jeweiligen aktuellen Fassung. 

 

 

§ 6 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen 

Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf 
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Antrag anerkannt, es sei denn dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen we-

sentliche Unterschiede festgestellt werden. 2Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleis-

tungen, die in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder an-

derer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Stu-

dierenden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Um-

fang der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Ge-

samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten 

ergibt. 2Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, 

ansonsten wird aufgerundet. 

 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkann-

ten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem 

Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht 

worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) 1Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht be-

stehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte 

Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die aner-

kannt werden soll. 2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-

trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 3Für Studien- und Prüfungsleistungen, 

die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusminis-

terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-

gen maßgebend. 4Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 

(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium 

in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 

nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen 

anerkannt. 2Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Zu-

lassungs- und Prüfungsausschuss bindend. 

 

(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorge-

legter Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, 

die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit 

die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Ge-

samtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be-

standen“ aufgenommen. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die 

Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht wor-

den sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul 

nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 5Prüfungsleistungen, die unter 
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unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem 

Anteil von 50 Prozent anerkannt werden. 

 

(8) 1Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden ein-

zureichen. 2Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 

enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. 3Bei einer Anerkennung von Leistungen 

aus Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modul-

beschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Do-

kument vorzulegen. 

 

(9) 1Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Zulassungs- 

und Prüfungsausschuss. 2Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorlie-

gen wesentlicher Unterschiede sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter 

zu hören. 

 

(10) 1Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier 

Wochen nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mit-

zuteilen. 2Im Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten Be-

scheid. 

 

 

§ 7 

Hochschulgrad 

Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiengangs verleiht die Rechtswissenschaftliche 

Fakultät nach § 66 Abs. 1 HG NRW den staatlich anerkannten Hochschulgrad eines „Mas-

ter of Laws“, abgekürzt „LL.M.“. 

 

 

§ 8 

Voraussetzungen für das Bestehen der Masterprüfung 

Die sieben Klausuren und die Präsentationsprüfung müssen ebenso wie die Masterar-

beit mindestens mit der Note „rite“ (4,0) bewertet worden sein. 

 

 

§ 9 

Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation des Studiengangs und der Prüfungen sowie die durch diese 

Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fakultät 

einen Zulassungs- und Prüfungsausschuss, der sich aus vier an der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster tätigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen zusammen-

setzt. 2Die/Der Vorsitzende des Executive Boards kann an den Sitzungen des Ausschus-

ses beratend teilnehmen. 

 

(2) 1Die Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden vom Fachbe-

reichsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
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2Wiederwahl ist zulässig. 3Der Ausschuss wählt seine/n Vorsitzende/n und den/die 

Stellvertreter/in. 

 

(3) Dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss obliegen die ihm in dieser Ordnung zuge-

wiesenen Aufgaben. 

 

(4) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

 

(5) 1Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 

Prüfungsordnung eingehalten werden. 2Er ist insbesondere zuständig für die Entschei-

dung über eingelegte Widersprüche. 3Der Ausschuss kann die Erledigung seiner Aufga-

ben auf die/den Vorsitzende/n übertragen. 

 

(6) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss ist eine Behörde im Sinne des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

 

§ 10 

Executive Board 

(1) 1Das Executive Board ist ein Gremium mit beratender Funktion, das sich aus der/dem 

Akademischen Leiter /in sowie weiteren Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern und 

Praktikern/Praktikerinnen zusammensetzt. 2Es besteht die Möglichkeit, eine/n Studie-

rende/n in das Executive Board mit aufzunehmen. 3Die Mitglieder des Executive Boards 

werden von dem/der akademischen Leiter/in des Studiengangs für die Dauer von drei 

Jahren ernannt. 4Eine Verlängerung der Amtszeit ist möglich. 5Das Executive Board ist für 

die Errichtung des Studiengangs zuständig und gibt der Akademischen Leitung Impulse 

hinsichtlich der Anpassung des Studiengangs an die aktuellen Entwicklungen und Be-

dürfnisse des Marktes. 

 

(2) Insbesondere wird das Executive Board in folgenden Angelegenheiten beratend und 

unterstützend tätig: 

1. bei der Akkreditierung des Studiengangs 

2. bei der Pflege des Modulhandbuchs  

3. bei der Prüfung der Inhalte des Studiengangs  

4. bei der Auswahl der Dozenten/ Dozentinnen des Studiengangs. 

 

(3) 1Das Executive Board wählt eine/n Vorsitzende/n. 2Es kann die Erledigung seiner Auf-

gaben auf die/den Vorsitzende/n übertragen. 
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2. Abschnitt: Prüfungen 

 

§ 11 

Prüfungen 

Die Prüfungen des Studiengangs gliedern sich, je nach Maßgabe der betreffenden Mo-

dulbeschreibung, in studienbegleitende Modulabschlussprüfungen (Klausuren und Prä-

sentationsprüfung) und eine das Studium abschließende Masterarbeit (Masterthesis). 

 

 

§ 12 

Ziel, Umfang und Form der Modulabschlussprüfungen 

(1) 1In den Blockveranstaltungen werden den Studierenden Prüfungen in Form von sie-

ben Klausuren und einer Präsentationsprüfung gestellt. 2Die Klausuren haben einen Um-

fang von drei Zeitstunden. 3Die Vorbereitung der Präsentationsprüfung erfolgt über einen 

Zeitraum von vier Zeitstunden in Gruppenarbeit. 4Inhalt der Prüfungen sind die in den 

Blockveranstaltungen behandelten sowie die in Heimarbeit erarbeiteten Studieninhalte. 
5Inhalt und Form der Prüfungen ergeben sich nach Maßgabe der Modulbeschreibungen. 

 

(2) 1Ziel der Module ist es, die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

im wissenschaftlichen und praktischen Umgang mit der Vielfalt der möglichen Fälle auf 

dem Gebiet des Medizinrechts zu vermitteln. 2Diese Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten sollen in der jeweiligen Modulabschlussprüfung überprüft werden. 3Es soll fest-

gestellt werden, ob der/die Prüfungskandidat/in für die Berufspraxis die in den jeweili-

gen Tätigkeitsfeldern erforderlichen Sachkenntnisse nachweist, die Zusammenhänge 

der einzelnen Lernbereiche des Studiengebietes überblickt und die Fähigkeit besitzt, 

wissenschaftliche Methoden und praktische Erfahrungen zur Problemlösung selbststän-

dig anzuwenden. 4In den schriftlichen Abschlussprüfungen soll der/die Prüfungskandi-

dat/in zudem nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 

Themeninhalte des vorangegangenen Moduls einschließlich der in Heimarbeit selbst er-

arbeiteten Studieninhalte beherrscht. 5Durch die Präsentationsprüfung wird überprüft, 

ob der/die Prüfungskandidat/in in der Lage ist, bekannte Inhalte verständlich und in an-

gemessener Sprache sowie inhaltlich treffend darzustellen. 

 

(3) Macht ein/e Prüfungskandidat/in durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie we-

gen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 

die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so hat der/die Vor-

sitzende des Zulassungs- und Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit zu verlängern 

oder dem Kandidaten/der Kandidatin zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in 

einer anderen Form zu erbringen. 

 

(4) Die Prüfungsanforderungen sind am Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, 

die aufgrund des Studienverlaufsplans für das betreffende Fach vorgesehen sind. 
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§ 13 

Prüfer/innen 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/innen. 

 

(2) Die Prüfer/innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

(3) 1Prüfer/innen sind Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und wissenschaftliche 

Mitarbeiter/innen, die im Regelfall im Studiengang mitgewirkt haben. 2Dozenten und Do-

zentinnen aus der Praxis können Prüfer/innen sein, wenn sie ein rechtswissenschaftli-

ches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Hochschule erfolgreich mit 

zumindest einem Staatsexamen, einer Diplom- oder einer Masterprüfung abgeschlossen 

haben. 

 

 

§ 14 

Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) 1Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von nach § 13 dieser Prüfungsordnung zu 

bestellenden Prüfern/Prüferinnen bewertet. 2Die Bekanntgabe der Bewertung erfolgt 

spätestens am Tag vor der nächsten Modulprüfung. 

 

 

(2) Für die Bewertung der Klausuren und der Präsentationsprüfung sind folgende Noten 

zu verwenden: 

 

1,0 = summa cum laude = eine hervorragende Leistung 

2,0 = magna cum laude = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt 

3,0 = cum laude = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht 

4,0 = rite = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-

rungen genügt 

5,0 = non rite = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt 

 

(3) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen im Sinne des Abs. 2 können 

durch Erhöhung oder Absenkung der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet 

werden; die Noten 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

 

(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie von den Prüfern/Prüferinnen mit min-

destens „rite“ (4,0) bewertet worden ist. 

 

(5) Mit dem Bestehen der Prüfung erwirbt der Prüfling die dem jeweiligen Modul zuge-

ordneten ECTS-Punkte. 
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§ 15 

Masterarbeit 

(1) Die schriftliche Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der 

Lage ist, ein rechtswissenschaftliches Problem aus dem Bereich des Medizinrechts in 

vorgegebener Zeit selbstständig zu bearbeiten. 

 

(2) 1Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern/Prüferinnen bewertet. 2Einer/Eine der Prü-

fer/innen ist zugleich Betreuer/in der Masterarbeit. 

 

(3) 1Das Thema der Masterarbeit wird von dem/der Vorsitzenden des Zulassungs- und 

Prüfungsausschusses zugeteilt. 2Die Bearbeitungszeit beträgt vier Monate. 

 

(4) Hinsichtlich der Bewertung der Masterarbeit gilt § 14 Abs. 2 bis 5 der Prüfungsord-

nung entsprechend mit der Maßgabe, dass bei einer Notendivergenz der Mittelwert ge-

bildet wird. 

 

 

§ 16 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungen, die mindestens mit „rite“ (4,0) bewertet worden sind, können nicht wie-

derholt werden. 

 

(2) 1Erstmals nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden. 2Wird 

eine Prüfungsleistung auch im zweiten Wiederholungsfall nicht mit mindestens „rite“ 

(4,0) bewertet, ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden. 3Wiederholungsprüfun-

gen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine weitere Wiederholungsmöglichkeit vor-

gesehen ist, sind von mindestens zwei Prüfern/Prüferinnen im Sinne des § 13 dieser 

Ordnung zu bewerten. 

 

 

§ 17 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „non rite“ (5,0) bewertet, wenn die/der Prüfungs-

kandidat/in ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder 

wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, 

wenn eine schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorge-

gebenen Bearbeitungsfrist erbracht wird. 3Als triftiger Grund kommen insbesondere 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten 

nach den §§ 3, 4, 5, 6, 11 und 18 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bun-

deserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehe-

gatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder ei-

ner/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn 

diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
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(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Abs. 1 geltend gemachten Gründe 

müssen dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 

glaubhaft gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann der Zulassungs- 

und Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest verlangen. 3Erkennt der Zulassungs- und 

Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mit-

geteilt. 4Erhält die/der Studierende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaub-

haftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 

(3) 1Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss oder die/der Vorsitzende kann für den Fall, 

dass eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahr-

scheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den 

Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/ei-

nem Vertrauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des 

Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die Studierende mehr als vier Ver-

säumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung 

mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 3Die Entscheidung ist 

der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens 

drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster, unter denen er/sie wählen kann, mitzuteilen. 

 

(4) 1Versucht der/die Kandidat/in, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung 

oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-

fende Prüfungsleistung als mit „non rite“ (5,0) bewertet. 2Die Feststellung wird von den 

jeweilig prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen und aktenkundig ge-

macht. 3Im Wiederholungsfall kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die ge-

samte Masterprüfung als für nicht bestanden erklären. 

 

(5) 1Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils prü-

fenden oder Aufsicht führenden Personen – in der Regel nach Abmahnung – von der Fort-

setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. 2Die betreffende Prüfungsauf-

gabe gilt in diesem Fall als mit „non rite“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen 

kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die gesamte Modulabschlussprüfung für 

nicht bestanden erklären. 4Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

 

 

§ 18 

Gesamtnote 

(1) 1Aus den einzelnen Leistungen der Prüfungen und der Masterarbeit wird eine Gesamt-

note gebildet. 2In diese Gesamtnote gehen die sieben Klausuren mit 70 von Hundert und 

das Ergebnis der Masterarbeit mit 30 von Hundert ein. 

 

(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach folgendem Verfahren: 

1. Das arithmetische Mittel der sieben Klausuren wird errechnet. 

2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,7 multipliziert. 
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3. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert. 

4. Die errechneten Werte für die Klausuren und die Masterarbeit werden addiert 

und der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle hinter dem Komma ohne 

vorherige Rundung abgeschnitten. 

5. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten: 

  bis 1,5  summa cum laude 

 1,6 – 2,5  magna cum laude 

 2,6 – 3,5  cum laude 

 3,6 – 4,0  rite 

 

(3) 1Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Abs. 2 wird eine relative Note ausgewiesen. 
2Diese gibt die Position der individuellen Abschlussnote des/der Studierenden inner-

halb des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbarkeit 

von Prüfungsleistungen im internationalen Kontext zu erhöhen. 

 

(4) Über eine nicht bestandene Prüfung erteilt der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 

 

§ 19 

Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird das erst nach Erhalt des Prüfungs-

zeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss nachträglich die 

Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 

(2) Dem/Der Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

(3) 1Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
2Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 

Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

 

§ 20 

Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

(1) 1Über die aus den einzelnen Modulabschlussprüfungen und der Masterarbeit beste-

hende Gesamtnote wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Das Zeugnis ist von dem/der Vorsit-

zenden des Zulassungs- und Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 

 

(2) 1Nach erfolgreicher Masterprüfung erhält der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit der 

die Rechtswissenschaftliche Fakultät den Hochschulgrad nach § 7 der Prüfungsordnung 

verleiht. 2Die Aushändigung der Urkunde berechtigt den/die Empfänger/in zur Führung 

des genannten Hochschulgrades. 3Die Urkunde wird gesiegelt und von dem/der De-

kan/in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterzeichnet. 
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(3) 1Mit der Urkunde erhalten die Absolventen/Absolventinnen ein Diploma Supplement. 
2Dieses wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz herausgegebenen 

Empfehlungen erstellt. 

 

 

§ 21 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) 1Dem Kandidaten/der Kandidatin wird Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prüfungs-

leistungen gewährt. 2Das Recht auf Einsichtnahme bestimmt sich nach den Regelungen 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW. 

 

(2) 1Einsicht in die Prüfungsakten muss binnen eines Monats nach Aushändigung des 

Masterzeugnisses bzw. der beglaubigten Abschrift des Abschlusszeugnisses genommen 

werden. 2Die Einsichtnahme erfolgt in den Büroräumen der JurGrad gGmbH während der 

Geschäftszeiten. 3Der Zeitpunkt der Einsichtnahme wird dokumentiert. 

 

 

 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Aberkennung des akademischen Grades 

(1) 1Der akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich nachträglich herausstellt, 

dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen 

für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. 2Eine Aberkennung 

des akademischen Grades nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 

Prüfungszeugnisses ist ausgeschlossen. 

 

(2) Über die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss. 

 

 

§ 23 

Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Be-

kanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kraft und gilt für 

alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2018/2019 mit dem Masterstudiengang 

Medizinrecht beginnen. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät (Fachbereich 03) vom 05.12.2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 

verkündet. 

 

Münster, den 08.01.2018 Der Rektor 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Johannes Wessels 
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A N H A N G:  S T U D I E N V E R L A U F S P L A N 

 

 
  

Modul Term Inhalt US ECTS 

1 1 

Grundlagen des Medizinrechts: Ethische, Verfas-

sungsrechtliche und Europarechtliche Bezüge, 

Rechtsverhältnisse zwischen Arzt/Krankenhaus 

und Patient, Medizinisch-ökonomische Entschei-

dungsaspekte im klinischen Alltag 

55 6 

2 
2 

Zivilrechtliche Haftung (des Arztes und des Kran-

kenhausträgers), (Zivil-)Prozessuale Besonderhei-

ten und Fragen der Beweislast 

25 
5 

3 Materielles Arztstrafrecht 25 

3 

4 

Die Berufshaftpflichtversicherung des Arztes und 

des Krankenhausträgers, Besonderheiten des 

Verfahrens- und Prozessrechts im Sozialrecht, Pri-

vate Krankenversicherung 

28 

6 

5 

Die Vertretung handlungsunfähiger Menschen, 

Vertragsarzt- und Vertragszahnarztrecht, einschl. 

Medizinischer Versorgungszentren, Heimrecht 

25 

4 

6 
Gesetzliche Krankenversicherung, Recht der 

Pflege  
25 

5 

7 
Krankenhausrecht (mit Krankenhausfinanzie-

rungsrecht) 
20 

5 

8 

Arzneimittelrecht, Medizinprodukterecht, Das 

Recht der biomedizinischen Forschung am Men-

schen 

25 

6 

9 
Mediation, Vergütungsrecht der Heilberufe und 

Krankenhäuser, Grundzüge des Apothekenrechts 
25 

6 

10 

Recht der Rehabilitation, Neue Versorgungsfor-

men,  Leistungssteuerung, Qualitätssicherung 

und Rationierung in der GKV 

23 

6 

11 

Gesellschafts- und Kooperationsrecht der Ärzte,  

Sonst. Vertrags- und Wettbewerbsrecht der Ärzte,  

Überprüfung der vertragsärztlichen Honorarab-

rechnung 

25 

7 
12 

Compliance, Kartell- und Vergaberecht im Ge-

sundheitswesen, Arbeitsrecht in Krankenhaus 

und Arztpraxis 

25 
6 

13 Berufs- und Zulassungsrecht 25 
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8 
14 

Grundlagen der Gesundheitsökonomik,  Gesund-

heitsökonomie und Krankenhausmanagement,  

Steuerrechtliche Fragen des Gesundheitswesens 

25 
5 

15 Recht der Biomedizin 15 

9 - Masterarbeit  15 

  Gesamt 391 60 
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Z U G A N G S- U N D 

Z U L A S S U N G S O R D N U N G 
 

für den Masterstudiengang 

„Medizinrecht“ 
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Z U G A N G S- U N D 

Z U L A S S U N G S O R D N U N G 

für den Masterstudiengang 

„Medizinrecht“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

in der Fassung vom 08.01.2018 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 62 Abs. 3, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hoch-

schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 

Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geän-

dert durch Art. 3 des Gesetzes zur Sicherung der Akkreditierung von Studiengängen in 

Nordrhein-Westfalen vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Westfälische Wil-

helms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

 

Inhalt: 

§ 1  Inhalt und Anwendungsbereich 

§ 2 Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

§ 3  Zugangsvoraussetzungen 

§ 4  Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

§ 5  Anmeldung und Fristen 

§ 6 Auswahlverfahren 

§ 7 Auswahlkriterien 

§ 8 Rangliste 

§ 9 Abschluss des Auswahlverfahrens 

§ 10 Täuschung 

§ 11 Inkrafttreten 
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§ 1 

Inhalt und Anwendungsbereich 

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt die Auswahl und die Zulassung der Be-

werber/innen zum Masterstudiengang „Medizinrecht“ an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster (WWU). 

 

 

§ 2 

Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

Über den Zugang (§§ 3 bis 5) sowie die Auswahl (§§ 6 bis 9) der Bewerber/innen ent-

scheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss im Sinne des § 9 der Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang „Medizinrecht“. 

 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang „Medizinrecht“ kann zugelassen werden, wer 

1. einen Studiengang an einer deutschen Hochschule mit einem Staatsexamen, ei-

ner Diplom-, Master- oder Bachelorprüfung erfolgreich abgeschlossen und im 

Rahmen dieses Studiengangs 240 ECTS-Punkte erworben hat, wobei bis zu 60 

ECTS-Punkte unter den in § 4 angeführten Voraussetzungen aufgrund beruflicher 

Qualifikationsleistungen angerechnet werden können, und 

2. über einschlägige Berufserfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr verfügt. 

 

(2) 1Die Bewerber/innen müssen nach den Gesamtnotenergebnissen (grading table) 

bzw. nach den Examensergebnissen zu den besten 50 % zählen. 2Unabhängig von der 

Note des Erststudiums kann zugelassen werden, wer ein Steuerberater- oder Wirt-

schaftsprüferexamen erfolgreich absolviert hat oder den Erwerb der theoretischen 

Kenntnisse einer einschlägigen Fachanwaltschaft nachweisen kann. 

 

(3) 1Für Bewerber/innen ohne rechtswissenschaftliches Erststudium ist die erfolgreiche 

Teilnahme an dem vor dem Studiengang stattfindenden Vorschaltkurs verpflichtend. 
2Der Vorschaltkurs umfasst 100 Unterrichtsstunden und drei Prüfungen in Form von Klau-

suren. 3Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen von den drei angebotenen Klausuren 

zwei bestanden werden. 

 

(4) 1Den Hochschulabschlüssen gemäß Abs. 1 Nr. 1 stehen vergleichbare Abschlüsse an 

einer ausländischen Hochschule gleich. 2Bei der Feststellung der Vergleichbarkeit sind 

die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 

Äquivalenzvereinbarungen zu beachten. 

 

(5) 1Bewerber/innen, die ihre Studienqualifikation im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 nicht an ei-

ner deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen nachweisen, dass sie die 

deutsche Sprache in Wort und Schrift hinreichend beherrschen. 2Weitere Einzelheiten 
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regelt die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländi-

scher Studienbewerber/innen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

(DSH). 

 

(6) Die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 5 werden durch Vorlage der entsprechenden 

Zeugnisse nachgewiesen. 

 

 

§ 4 

Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss kann für Qualifikationsleistungen, die von 

einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis erbracht 

worden sind, bis zu 60 ECTS-Punkte auf die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten 240 ECTS-

Punkte anrechnen. 

 

(2) Diese Qualifikationsleistungen müssen mit den Lernzielen des Studiengangs in Zu-

sammenhang stehen und sind schriftlich nachzuweisen. 

 

(3) Als Qualifikationsleistungen anrechenbar sind insbesondere 

1. theoretisches Fachwissen, nachgewiesen durch absolvierte Fort- und Weiter-

bildungen im Bereich des Medizinrechts. Außerdem können akademische 

Leistungen, wie eine Promotion im rechts- oder wirtschaftswissenschaftli-

chen Bereich oder berufsbegleitend absolvierte Prüfungen (z.B. Fachanwalt-

schaft) angerechnet werden.  

2. praktisches Fachwissen, nachgewiesen durch einschlägige Tätigkeiten mit 

Bezug zum Studiengang. Die Einschlägigkeit der Tätigkeit ist insbesondere 

anzunehmen, wenn diese bei einem Fachanwalt für Medizinrecht oder in 

Kanzleien mit medizinrechtlichem Schwerpunkt ausgeübt wurde. Auch eine 

Tätigkeit in Verbänden, bei Ärztekammern oder Krankenkassen kann als ein-

schlägig angesehen werden, wenn der Bewerber mit Fragestellungen aus 

dem Curriculum in Berührung gekommen ist. Absolvierte Praktika oder Be-

rufsausbildungen können zu Teilen angerechnet werden, wenn sie inhaltli-

chen Bezug zum Studiengang aufweisen.  

 

(4) Die Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen; 

eine pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt.  

 

(5) 1Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderliche einjährige Berufserfahrung kann für die An-

rechnung von ECTS-Punkten nicht berücksichtigt werden, sondern muss zusätzlich er-

füllt sein. 2Eine doppelte Anrechnung findet nicht statt. 
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§ 5 

Anmeldung und Fristen 

(1) 1Bei Studienstart zum Wintersemester ist die Anmeldung samt den erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15. Juli des Jahres, in dem das Studium beginnt, bei der 

JurGrad gGmbH einzureichen. 2Bei Studienstart zum Sommersemester muss die Anmel-

dung mit den oben genannten Unterlagen bis zum 15. Februar des Jahres, in dem das 

Studium beginnt, bei der JurGrad gGmbH eingegangen sein. 

 

(2) Die Anmeldung hat auf dem von der JurGrad gGmbH vorgesehenen Formular zu erfol-

gen. 

 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. eine beglaubigte Abschrift des Hochschulabschlusses; 

2. eine Darstellung des bisherigen Werdeganges; und 

3. Sprachnachweis im Falle des § 3 Abs. 5 

 

 

§ 6 

Auswahlverfahren 

(1) 1In jedem Studienjahr stehen 40 Studienplätze zur Verfügung. 2Das Auswahlverfah-

ren wird eingeleitet, wenn die Anzahl der Bewerber/innen, die die Voraussetzungen nach 

§ 3 erfüllen, die Anzahl der zu vergebenden Studienplätze übersteigt. 

 

(2) Das Verfahren soll Aufschluss über die besondere Eignung, Befähigung und über 

fachliche Vorleistungen des Bewerbers/der Bewerberin geben. 

 

(3) Bewerber/innen, welche die Bewerbungsfrist versäumt oder die Bewerbung nicht mit 

den erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, nehmen am Auswahlverfahren nicht 

teil. 

 

(4) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss trifft unter den ordnungsgemäß eingegan-

genen Bewerbungen auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen eine Auswahl an-

hand der in § 7 genannten Auswahlkriterien und erstellt eine Rangliste gemäß § 8. 

 

 

§ 7 

Auswahlkriterien 

Bei der Erstellung einer Rangliste der Bewerber sind folgende Kriterien zu berücksichti-

gen: 

1. Note des Universitäts- bzw. Fachhochschulabschlusses, eines dem Fachhoch-

schulabschluss gleichgestellten oder eines bei einer staatlich anerkannten priva-

ten Hochschule abgelegten Abschlusses; 
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2. Dauer und studiengangbezogene Relevanz der nach dem Hochschulabschluss er-

worbenen Berufserfahrung; 

3. folgende besondere Auswahlkriterien: 

- für Bewerber/innen ohne rechtswissenschaftliches Erststudium: juristische 

Vorkenntnisse und juristische Schwerpunktfächer im Rahmen der Ausbildung, 

- für Juristen/Juristinnen: ökonomische Vorkenntnisse oder ökonomische 

Schwerpunktfächer im Rahmen der Ausbildung, 

- Promotion oder andere Titel, Auszeichnungen oder sonstige hervorragende 

Leistungen auf einem für den Studiengang einschlägigen Fachgebiet, 

- abgeschlossene Berufsausbildung in einem der studienrelevanten Fächer, 

- andere, mit dem Studiengang nicht in Zusammenhang stehende Berufserfah-

rungen. 

 

 

§ 8 

Rangliste 

(1) Durch jedes Mitglied des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden für je-

den/jede Bewerber/in für jedes der drei Kriterien nach § 7 dieser Ordnung Punkte von 

1,0 bis 5,0 vergeben. 

 

(2) 1Aus der Summe der von den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punkte wird pro Kri-

terium das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet. 
2Es wird nicht gerundet. 

 

(3) 1Die Punktzahl nach § 7 Nr. 1 wird mit dem Faktor 2 multipliziert. 2Sodann wird das 

Ergebnis mit der Punktzahl gemäß § 7 Nr. 2 und 3 addiert. 

 

(4) 1Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl wird unter allen Bewerbern/Bewer-

berinnen eine Rangliste (von der höchsten bis zur niedrigsten Punktzahl) erstellt. 2Die 

Vergabe der Studienplätze erfolgt entsprechend der Rangliste. 3Bei Ranggleichheit ent-

scheidet das Los. 

 

 

§ 9 

Abschluss des Auswahlverfahrens 

(1) Die Zulassung erfolgt durch einen vom Zulassungs- und Prüfungsausschuss erteilten 

Zulassungsbescheid. 

 

(2) Bewerberinnen/Bewerber, die nicht zum Studium zugelassen werden, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, der zu begründen ist. 
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§ 10 

Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren ge-

täuscht oder falsche oder gefälschte Unterlagen eingereicht und wird diese Tatsache erst 

nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. 2Die Rücknahme ist 

nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mit-

zuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Ent-

scheidung ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den 

Weiterbildungsstudiengang „Medizinrecht“ vom 10.06.2016 (AB Uni 2016/19, 

S. 1351 ff.) außer Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät (Fachbereich 03) vom 05.12.2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 

verkündet. 

 

Münster, den 08.01.2018 Der Rektor 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Johannes Wessels 
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___________________________________________________________ 

 

 

P R Ü F U N G S O R D N U N G 

 

für den Masterstudiengang 

„Wirtschaftsrecht“ 
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P R Ü F U N G S O R D N U N G 

für den Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

in der Fassung vom 

08.01.2018 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 des Hochschulgesetzes NRW (HG) in der Fassung 

des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt ge-

ändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Sicherung der Akkreditierung von Studiengängen in 

Nordrhein-Westfalen vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Westfälische Wil-

helms-Universität Münster folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

Inhalt: 

 

1. Abschnitt: Allgemeines  

 

§ 1  Inhalt und Anwendungsbereich 

§ 2  Ziel des Studiengangs  

§ 3 Dauer und Aufbau des Studiengangs 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

§ 5 Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

§ 6 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 7 Hochschulgrad 

§ 8  Voraussetzungen für das Bestehen der Masterprüfung 

§ 9  Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

§ 10  Executive Board 

 

 

2. Abschnitt: Prüfungen 

 

§ 11  Prüfungen 

§ 12  Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 
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§ 13  Prüfer/innen 

§ 14 Bewertung von Prüfungsleistungen 

§ 15 Masterarbeit 

§ 16 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

§ 17 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 18 Gesamtnote 

§ 19 Ungültigkeit der Prüfung 

§ 20 Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

§ 21 Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

 

 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 

§ 22  Aberkennung des akademischen Grades 

§ 23 Inkrafttreten 

 

 

A N H A N G: Studienverlaufsplan 
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1. Abschnitt: Allgemeines 

 

§ 1 

Inhalt und Anwendungsbereich 

(1) Die Prüfungsordnung gilt für den konsekutiven Masterstudiengang „Wirtschafts-

recht“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). 

 

(2) Die Prüfungsordnung regelt Inhalt, Aufbau und Prüfungen dieses Masterstudien-

gangs. 

 

 

§ 2 

Ziel des Studiengangs 

(1) 1Der Studiengang „Wirtschaftsrecht“ ist ein konsekutiver Masterstudiengang an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2Er wird von der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität angeboten. 

 

(2) 1Der Studiengang verfolgt das Ziel, Studierenden, die bereits einen ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss an einer Hochschule erworben und ggf. Erfahrungen in einer 

beruflichen Tätigkeit gewonnen haben, vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet des Wirt-

schaftsrechts, der Unternehmensstrukturierung und -restrukturierung sowie des Insol-

venz- und Steuerrechts zu vermitteln. 2Die Lehrveranstaltungen sollen wissenschaftlich 

und zugleich praxisorientiert gestaltet werden. 3Dieses Veranstaltungsangebot soll die 

Absolventen/innen für eine hoch qualifizierte Tätigkeit in einem beratenden Beruf so-

wohl auf wirtschafts- und steuerrechtlichem Gebiet befähigen. 4Geschult werden die Ent-

wicklung des rechtsmethodischen und strategischen Denkvermögens und die dazu er-

forderlichen Umsetzungsfähigkeiten. 5Zudem sollen die Teilnehmer/innen rechtliche, 

steuerrechtliche und ökonomische Kenntnisse erwerben, die für eine Beratertätigkeit 

und die Unternehmensstrukturierung erforderlich sind. 6Behandelt werden darüber hin-

aus die entsprechenden Schnittstellen anderer Spezialgebiete sowie internationale Be-

sonderheiten, welche für eine optimale Beratung und Strukturierung unerlässlich sind. 

 

 

§ 3 

Dauer und Aufbau des Studiengangs 

(1) 1Die Regelstudienzeit im Studiengang „Wirtschaftsrecht“ einschließlich der Zeiten für 

die Anfertigung der Masterarbeit sowie für die Ablegung der Prüfungen umfasst vier Se-

mester. 2Geht eine Teilnehmerin in Mutterschutzzeit oder beansprucht ein/e Teilneh-

mer/in Elternzeit, so werden alle in dieser Prüfungsordnung genannten Fristen und Ter-

mine um die für Mutterschutz und Elternzeit gesetzlich vorgesehene Dauer hinausge-

schoben. 

 

(2) Die Studiendauer soll insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. 

 

(3) Der Studiengang beginnt jährlich. 
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(4) 1Das Studium wird in Form von sechszehn Blockveranstaltungen durchgeführt, die 

insgesamt 377 Unterrichtsstunden umfassen. 2Diese sind nach Maßgabe des Studien-

verlaufsplans zu acht Modulen zusammengefasst. 3Jedes Modul wird mit einer Prüfung 

gemäß §§  11 ff. dieser Prüfungsordnung abgeschlossen. 

 

(5) Die Arbeitsbelastung ist ausgelegt für Studierende, die das Studium berufsbeglei-

tend absolvieren. 

 

(6) 1Der Studienaufwand wird durch das European Credit Transfer and Accumulation Sys-

tem (ECTS) kontingentiert. 2Die Vergabe von ECTS-Punkten ist an den Nachweis von Leis-

tungen geknüpft, der durch die Prüfungen und die Abschlussarbeit zu führen ist. 3Insge-

samt erreichen die Studierenden im Rahmen des Studienprogramms 60 ECTS-Punkte. 

 

(7) 1Inhalt und Ablauf des Studiums ergeben sich aus dem Studienverlaufsplan, der die-

ser Prüfungsordnung als Empfehlung für einen sachgerechten Ablauf des Studiums bei-

gefügt ist. 2Der Studienverlaufsplan stellt einen zeitlich und inhaltlich zweckmäßigen 

Aufbau des Studiums dar. 3Er ermöglicht ein ordnungsgemäßes Studium innerhalb der 

vorgesehenen Studienzeiten. 4Dazu macht er detaillierte Angaben über die Lehrveran-

staltungen und über die zeitliche Organisation des Studiums. 5Der Studienverlaufsplan 

muss nicht zwingend eingehalten werden. 

 

(8) 1Alle Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, dass die vermittelten Kenntnisse 

und Fähigkeiten durch das Selbststudium der Studierenden anhand der in den einzelnen 

Blockveranstaltungen bekannt gegebenen Literatur erweitert und vertieft werden. 2Ne-

ben den 377 Unterrichtsstunden erarbeiten die Studierenden auf der Grundlage von 

Lehrmaterialien selbst die weiteren Studieninhalte. 

 

 

§ 4 

Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

Der Zugang zum Studiengang richtet sich nach der Zugangs- und Zulassungsordnung für 

den konsekutiven Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht" in der jeweiligen aktuellen Fas-

sung. 

 

 

§ 5 

Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

Die Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen zum Studiengang richtet sich nach 

der Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang „Wirt-

schaftsrecht“ in der jeweiligen aktuellen Fassung. 
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§ 6 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen 

Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf 

Antrag anerkannt, es sei denn dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen we-

sentliche Unterschiede festgestellt werden. 2Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleis-

tungen, die in anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder an-

derer Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Stu-

dierenden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Um-

fang der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Ge-

samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten 

ergibt. 2Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, 

ansonsten wird aufgerundet. 

 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkann-

ten Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem 

Bund entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten 

Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich aner-

kannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht 

worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) 1Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht be-

stehen, ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte 

Leistung vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die aner-

kannt werden soll. 2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-

trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 3Für Studien- und Prüfungsleistungen, 

die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusminis-

terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-

gen maßgebend. 4Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 

(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium 

in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 

nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen 

anerkannt. 2Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Zu-

lassungs- und Prüfungsausschuss bindend. 

 

(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorge-

legter Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, 

die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 
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(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit 

die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Ge-

samtnote einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be-

standen“ aufgenommen. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die 

Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht wor-

den sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul 

nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 5Prüfungsleistungen, die unter 

unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem 

Anteil von 50 Prozent anerkannt werden. 

 

(8) 1Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden ein-

zureichen. 2Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen 

enthalten, die jeweils anerkannt werden sollen. 3Bei einer Anerkennung von Leistungen 

aus Studiengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modul-

beschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Do-

kument vorzulegen. 

 

(9) 1Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Zulassungs- 

und Prüfungsausschuss. 2Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorlie-

gen wesentlicher Unterschiede sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter 

zu hören. 

 

(10) 1Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier 

Wochen nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mit-

zuteilen. 2Im Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten Be-

scheid. 

 

 

§ 7 

Hochschulgrad 

Nach erfolgreicher Absolvierung des Studiengangs verleiht die Rechtswissenschaftliche 

Fakultät nach § 66 Abs. 1 HG NRW den staatlich anerkannten Hochschulgrad eines „Mas-

ter of Laws“, abgekürzt „LL.M.“. 

 

 

§ 8 

Voraussetzungen für das Bestehen der Masterprüfung 

Die sieben Klausuren und die Präsentationsprüfung müssen ebenso wie die Masterar-

beit mindestens mit der Note „rite“ (4,0) bewertet worden sein. 

 

 

§ 9 

Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation des Studiengangs und der Prüfungen sowie die durch diese 

Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet die Rechtswissenschaftliche Fakultät 
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einen Zulassungs- und Prüfungsausschuss, der sich aus vier an der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster tätigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen zusammen-

setzt. 2Die/Der Vorsitzende des Executive Boards kann an den Sitzungen des Ausschus-

ses beratend teilnehmen. 

 

(2) 1Die Mitglieder des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden vom Fachbe-

reichsrat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
2Wiederwahl ist zulässig. 3Der Ausschuss wählt seine/n Vorsitzende/n und den/die 

Stellvertreter/in. 

 

(3) Dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss obliegen die ihm in dieser Ordnung zuge-

wiesenen Aufgaben. 

 

(4) Die Sitzungen des Zulassungs- und Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 

 

(5) 1Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 

Prüfungsordnung eingehalten werden. 2Er ist insbesondere zuständig für die Entschei-

dung über eingelegte Widersprüche. 3Der Ausschuss kann die Erledigung seiner Aufga-

ben auf die/den Vorsitzende/n übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Wi-

dersprüche. 

 

(6) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

 

§ 10 

Executive Board 

(1) 1Das Executive Board ist ein Gremium mit beratender Funktion, das sich aus der/dem 

Akademischen Leiter/in sowie weiteren Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern und 

Praktikern/Praktikerinnen zusammensetzt. 2Es besteht die Möglichkeit, einen Studie-

renden in das Executive Board mit aufzunehmen. 3Die Mitglieder des Executive Boards 

werden von dem/der akademischen Leiter/in des Studiengangs für die Dauer von drei 

Jahren ernannt. 4Eine Verlängerung der Amtszeit ist möglich. 5Das Executive Board ist für 

die Errichtung des Studiengangs zuständig und gibt der Akademischen Leitung Impulse 

hinsichtlich der Anpassung des Studiengangs an die aktuellen Entwicklungen und Be-

dürfnisse des Marktes. 

 

(2) Insbesondere wird das Executive Board in folgenden Angelegenheiten beratend und 

unterstützend tätig:  

 bei der Akkreditierung des Studiengangs 

 bei der Pflege des Modulhandbuchs  

 bei der Prüfung der Inhalte des Studiengangs  

 bei der Auswahl der Dozenten/ Dozentinnen des Studiengangs. 
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(3) 1Das Executive Board wählt eine/n Vorsitzende/n. 2Es kann die Erledigung seiner Auf-

gaben auf die/den Vorsitzende/n übertragen. 

 

 

2. Abschnitt: Prüfungen 

 

§ 11 

Prüfungen 

Die Prüfungen des Studiengangs gliedern sich in studienbegleitende Modulprüfungen 

(Klausuren und Präsentationsprüfung) und eine das Studium abschließende Masterar-

beit (Masterthesis). 

 

 

§ 12 

Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 

(1) 1In den Blockveranstaltungen werden den Studierenden insgesamt acht Prüfungen in 

Form von sieben Klausuren sowie einer Präsentationsprüfung gestellt. 2Jede der Klausu-

ren hat einen Umfang von drei Zeitstunden. 3Die Vorbereitung der Präsentationsprüfung 

erfolgt über einen Zeitraum von vier Zeitstunden in Gruppenarbeit, für die anschließende 

Präsentation der Arbeit stehen jeder Gruppe max. 20 Minuten zur Verfügung. 4Inhalt der 

Prüfungen sind die in den Blockveranstaltungen behandelten sowie die in Heimarbeit 

erarbeiteten Studieninhalte. 

 

(2) 1Ziel der Module ist es, die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

im wissenschaftlichen und praktischen Umgang mit der Vielfalt der möglichen Fälle auf 

dem Gebiet Wirtschaftsrecht zu vermitteln. 2Diese Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten sollen in der jeweiligen Modulabschlussprüfung überprüft werden. 3Es soll festge-

stellt werden, ob der/die Prüfungskandidat/in für die Berufspraxis die in den jeweiligen 

Tätigkeitsfeldern erforderlichen Sachkenntnisse nachweist, die Zusammenhänge der 

einzelnen Lernbereiche des Studiengebietes überblickt und die Fähigkeit besitzt, wis-

senschaftliche Methoden und praktische Erfahrungen zur Problemlösung selbstständig 

anzuwenden. 4In den schriftlichen Abschlussprüfungen soll der/die Prüfungskandi-

dat/in zudem nachweisen, dass er/sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 

Themeninhalte des vorangegangenen Moduls einschließlich der in Heimarbeit selbst er-

arbeiteten Studieninhalte beherrscht. 5Durch die Präsentationsprüfung wird überprüft, 

ob der/die Prüfungskandidat/in in der Lage ist, bekannte Inhalte verständlich und in an-

gemessener Sprache sowie inhaltlich treffend darzustellen. 

 

(3) Macht ein/e Prüfungskandidat/in durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er/sie we-

gen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, 

die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so hat der/die Vor-

sitzende des Zulassungs- und Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit zu verlängern 

oder dem Kandidaten/der Kandidatin zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in 

einer anderen Form zu erbringen. 
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(4) Die Prüfungsanforderungen sind am Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, 

die aufgrund des Studienverlaufsplans für das betreffende Fach vorgesehen sind. 

 

 

§ 13 

Prüfer/innen 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer/innen. 

 

(2) Die Prüfer/innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

(3) 1Prüfer/innen sind Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und wissenschaftliche 

Mitarbeiter/innen, die im Regelfall im Studiengang mitgewirkt haben. 2Dozenten und Do-

zentinnen aus der Praxis können Prüfer/innen sein, wenn sie ein rechtswissenschaftli-

ches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Hochschule erfolgreich mit 

zumindest einem Staatsexamen, einer Diplom- oder einer Masterprüfung abgeschlossen 

haben. 

 

 

§ 14 

Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) 1Die einzelnen Prüfungsleistungen werden von nach § 13 dieser Prüfungsordnung zu 

bestellenden Prüfern/Prüferinnen bewertet. 2Die Bekanntgabe der Bewertung erfolgt 

spätestens am Tag vor der nächsten Modulprüfung. 

 

(2) 1Für die Bewertung der Klausuren sind folgende Noten zu verwenden: 

 

1,0 = summa cum laude = eine hervorragende Leistung 

2,0 = magna cum laude = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli-

chen Anforderungen liegt 

3,0 = cum laude = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht 

4,0 = rite = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforde-

rungen genügt 

5,0 = non rite = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt 

 
2Die Präsentationsprüfung wird mit „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. 

 

(3) Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen im Sinne des Abs. 2 können 

durch Erhöhung oder Absenkung der einzelnen Noten um 0,3 Zwischenwerte gebildet 

werden; die Noten 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

 

(4) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie von den Prüfern/Prüferinnen mit min-

destens „rite“ (4,0) bewertet worden ist. 
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(5) Mit dem Bestehen der Prüfung erwirbt der Prüfling die dem jeweiligen Modul zuge-

ordneten ECTS-Punkte. 

 

 

§ 15 

Masterarbeit 

(1) Die schriftliche Masterarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der 

Lage ist, ein rechtswissenschaftliches Problem aus dem Bereich Wirtschaftsrecht in vor-

gegebener Zeit selbstständig zu bearbeiten. 

 

(2) 1Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern/Prüferinnen bewertet. 2Einer/Eine der Prü-

fer/innen ist zugleich Betreuer/in der Masterarbeit. 

 

(3) 1Das Thema der Masterarbeit und der/die Betreuer/in werden von dem/der Vorsit-

zenden des Zulassungs- und Prüfungsausschusses zugeteilt. 2Die Bearbeitungszeit be-

trägt vier Monate. 

 

(4) 1Hinsichtlich der Bewertung der Masterarbeit gilt § 14 Abs. 2 bis 5 der Prüfungsord-

nung entsprechend mit der Maßgabe, dass bei einer Notendivergenz der Mittelwert ge-

bildet wird. 2Es wird zur nächst näheren Notenstufe gerundet. 3Sollte der Mittelwert ge-

nau zwischen zwei Noten liegen, wird zugunsten des Prüflings zur besseren Notenstufe 

gerundet. 

 

 

§ 16 

Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungen, die mindestens mit „rite“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet worden 

sind, können nicht wiederholt werden. 

 

(2) 1Erstmals nicht bestandene Prüfungen (Klausuren, Präsentationsprüfung und die 

Masterarbeit) können zweimal wiederholt werden. 2Im Falle einer nicht abgeleisteten o-

der nicht bestandenen Präsentationsprüfung muss die Wiederholungsprüfung in schrift-

licher Form (Klausur) erbracht werden. 3Wird eine Prüfungsleistung auch im zweiten Wie-

derholungsfall nicht mit mindestens „rite“ (4,0) bewertet, ist die Masterprüfung endgül-

tig nicht bestanden. 4Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 

keine weitere Wiederholungsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prü-

fern/Prüferinnen im Sinne des § 13 dieser Ordnung zu bewerten. 

 

 

§ 17 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „non rite“ (5,0) bewertet, wenn die/der Prüfungs-

kandidat/in ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder 

wenn sie/er nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, 
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wenn eine schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorge-

gebenen Bearbeitungsfrist erbracht wird. 3Als triftiger Grund kommen insbesondere 

krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten 

nach den §§ 3, 4, 5, 6, 11 und 18 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bun-

deserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehe-

gatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder ei-

ner/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn 

diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

 

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe 

müssen dem Zulassungs- und Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 

glaubhaft gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann der Zulassungs- 

und Prüfungsausschuss ein ärztliches Attest verlangen. 3Erkennt der Zulassungs- und 

Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mit-

geteilt. 4Erhält die/der Studierende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaub-

haftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 

(3) 1Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss oder die/der Vorsitzende kann für den Fall, 

dass eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Prüfungsfähigkeit als wahr-

scheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen, unter den 

Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von einer Vertrauensärztin/ei-

nem Vertrauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne des 

Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die Studierende mehr als vier Ver-

säumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung 

mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 3Die Entscheidung ist 

der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens 

drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster, unter denen er/sie wählen kann, mitzuteilen. 

 

(4) 1Versucht der/die Kandidat/in, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung 

oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-

fende Prüfungsleistung als mit „non rite“ (5,0) bewertet. 2Die Feststellung wird von den 

jeweilig prüfenden oder Aufsicht führenden Personen getroffen und aktenkundig ge-

macht. 3Im Wiederholungsfall kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die ge-

samte Masterprüfung als für nicht bestanden erklären. 

 

(5) 1Wer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann durch die jeweils prü-

fenden oder Aufsicht führenden Personen – in der Regel nach Abmahnung – von der Fort-

setzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. 2Die betreffende Prüfungsauf-

gabe gilt in diesem Fall als mit „non rite“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen 

kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss die gesamte Modulabschlussprüfung für 

nicht bestanden erklären. 4Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 
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§ 18 

Gesamtnote 

(1) 1Aus den einzelnen Leistungen der Prüfungen und der Masterarbeit wird eine Gesamt-

note gebildet. 2In diese Gesamtnote gehen die sieben Klausuren mit insgesamt 70 von 

Hundert und das Ergebnis der Masterarbeit mit 30 von Hundert ein. 

 

(2) Die Gesamtnote errechnet sich daher nach folgendem Verfahren: 

1. Das arithmetische Mittel der sieben Klausuren wird errechnet. 

2. Der errechnete Wert wird mit dem Faktor 0,7 multipliziert. 

3. Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 0,3 multipliziert. 

4. Die errechneten Werte für die Klausuren und die Masterarbeit werden addiert und 

der ermittelte Wert nach der ersten Dezimalstelle hinter dem Komma ohne vorhe-

rige Rundung abgeschnitten. 

5. Das nunmehr ermittelte Ergebnis ergibt folgende Noten: 

 bis 1,5  summa cum laude 

 1,6 – 2,5  magna cum laude 

 2,6 – 3,5  cum laude 

 3,6 – 4,0  rite  

 

(3) 1Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Abs. 2 wird eine relative Note ausgewiesen. 
2Diese gibt die Position der individuellen Abschlussnote des/der Studierenden inner-

halb des Studiengangs in Form eines Rankings an und soll helfen, die Vergleichbarkeit 

von Prüfungsleistungen im internationalen Kontext zu erhöhen. 

 

(4) Über eine nicht bestandene Prüfung erteilt der Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

 

 

§ 19 

Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Täuscht der Prüfling bei einer Prüfung und wird das erst nach Erhalt des Prüfungs-

zeugnisses bekannt, so kann der Zulassungs- und Prüfungsausschuss nachträglich die 

Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

 

(2) Dem/Der Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 

(3) 1Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
2Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 

Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
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§ 20 

Abschlusszeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

(1) 1Über die aus den einzelnen Modulprüfungen und der Masterarbeit bestehende Ge-

samtnote wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Das Zeugnis ist von dem/der Vorsitzenden des 

Zulassungs- und Prüfungsausschusses zu unterschreiben. 

 

(2) 1Nach erfolgreicher Masterprüfung erhält der/die Absolvent/in eine Urkunde, mit der 

die Rechtswissenschaftliche Fakultät den Hochschulgrad nach § 7 der Prüfungsordnung 

verleiht. 2Die Aushändigung der Urkunde berechtigt den/die Empfänger/in zur Führung 

des genannten Hochschulgrades. 3Die Urkunde wird gesiegelt und von dem/der De-

kan/in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unterzeichnet. 

 

(3) 1Mit der Urkunde erhalten die Absolventen/Absolventinnen ein Diploma Supplement. 
2Dieses wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz herausgegebenen 

Empfehlungen erstellt. 

 

 

§ 21 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) 1Dem Kandidaten/der Kandidatin wird Einsicht in seine/ihre schriftlichen Prüfungs-

leistungen gewährt. 2Das Recht auf Einsichtnahme bestimmt sich nach den Regelungen 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW. 

 

(2) 1Einsicht in die Prüfungsakten muss binnen eines Monats nach Aushändigung des 

Masterzeugnisses bzw. der beglaubigten Abschrift des Abschlusszeugnisses genommen 

werden. 2Die Einsichtnahme erfolgt in den Büroräumen der JurGrad gGmbH während der 

Geschäftszeiten. 3Der Zeitpunkt der Einsichtnahme wird dokumentiert. 

 

 

 

3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

 

§ 22 

Aberkennung des akademischen Grades 

(1) 1Der akademische Grad kann aberkannt werden, wenn sich nachträglich herausstellt, 

dass er durch Täuschung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen 

für die Verleihung irrtümlich als gegeben angesehen worden sind. 2Eine Aberkennung 

des akademischen Grades nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 

Prüfungszeugnisses ist ausgeschlossen. 

 

(2) Über die Aberkennung entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss. 
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§ 23 

Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen Be-

kanntmachungen“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kraft und gilt für 

alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2018/19 mit dem Studium beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät (Fachbereich 03) vom 05.12.2018. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 

verkündet. 

 

Münster, den 08.01.2018 Der Rektor  

 

 

 

 

 Prof. Dr. Johannes Wessels 
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A N H A N G: S T U D I E N V E R L A U F S P L A N 

 

 

Modul Term Inhalt US ECTS 

1 1 

Einführungsveranstaltungen; Grundlagen des Steuer-

rechts, Personengesellschaften und mittelbare Unter-

nehmensbeteiligungen 

44 5 

2 
2 Kapitalgesellschaften: GmbH I 25 

6 
3 Kapitalgesellschaften: GmbH II 20 

3 
4 Kapitalgesellschaften: AG I  20 

5 
5 Kapitalgesellschaften: AG II/KGaA/SE  23 

4 
6 

Internationales und Europäisches Gesellschaftsrecht, 

Grundlagen des Konzernrechts 
25 

6 

7 Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht 25 

5 

8 
Grundlagen des Kapitalmarktrechts; Grundlagen des 

Europäischen und Deutschen Kartellrechts 
20 

5 

9 

Kredit und Kreditbesicherung und sonstige Instru-

mente der Unternehmensfinanzierung; Buchführung 

und Bilanz; Einkommensbesteuerung 

28 

6 

10 
Vergaberecht; Besteuerung von Personengesellschaf-

ten; Gewerbesteuerrecht 
25 

6 

11 

Besteuerung von Körperschaften; Grundlagen des In-

ternationalen Steuerrechts; Grundlagen der Umsatz-

steuer; Besteuerungsverfahren 

25 

7 

12 Grundlagen des Insolvenzrechts 23 

6 
13 

Drittrechte/Sicherheiten; Anfechtungsrecht; Steuern 

in der Insolvenz; Verwertung unbeweglichen Vermö-

gens/Zwangsverwaltung 

24 

8 

14 
Insolvenzplanverfahren; Insolvenzarbeitsrecht; Mate-

rielles Umwandlungsrecht 
25 

6 

15 
Unternehmenskauf und Management; Gesellschafts-

rechtliche Strukturierung 
25 

  Masterarbeit  15 

  Gesamt 377 60 
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___________________________________________________________ 

 

 

Z U G A N G S- U N D 

Z U L A S S U N G S O R D N U N G 
 

für den Masterstudiengang 

„Wirtschaftsrecht“ 
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Z U G A N G S- U N D 

Z U L A S S U N G S O R D N U N G 

für den Masterstudiengang 

„Wirtschaftsrecht“ 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

in der Fassung vom 08.01.2018 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzu-

kunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Art. 3 

des Gesetzes zur Sicherung der Akkreditierung von Studiengängen in Nordrhein-Westfa-

len vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Westfälische Wilhelms-Universität 

folgende Ordnung erlassen: 

 

 

Inhalt: 

 

§ 1  Inhalt und Anwendungsbereich 

§ 2 Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

§ 3  Zugangsvoraussetzungen 

§ 4  Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

§ 5  Anmeldung und Fristen  

§ 6 Auswahlverfahren 

§ 7 Auswahlkriterien 

§ 8  Rangliste 

§ 9  Abschluss des Auswahlverfahrens 

§ 10 Täuschung 

§ 11 Inkrafttreten 
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§ 1 

Inhalt und Anwendungsbereich 

Diese Zugangs- und Zulassungsordnung regelt die Zugangsvoraussetzungen und die 

Auswahl der Bewerber/innen zum Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“ an der Westfä-

lischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). 

 

 

§ 2 

Zulassungs- und Prüfungsausschuss 

Über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen (§§ 3 bis 5) sowie die Auswahl (§§ 6 

bis 9) der Bewerber/innen entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss im 

Sinne des § 9 der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“. 

 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“ kann zugelassen werden, wer einen 

rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer deutschen Hochschule 

mit einem Staatsexamen, einer Diplom-, Master- oder Bachelorprüfung erfolgreich abge-

schlossen und im Rahmen dieses Studiengangs 240 ECTS-Punkte erworben hat, wobei 

bis zu 60 ECTS-Punkte unter den in § 4 angeführten Voraussetzungen aufgrund berufli-

cher Qualifikationsleistungen angerechnet werden können. 

 

(2) 1Die Bewerber/innen müssen nach den Gesamtnotenergebnissen (grading table) 

bzw. nach den Examensergebnissen zu den besten 50 % zählen. 2Unabhängig von der 

Note des Erststudiums kann zugelassen werden, wer ein Steuerberater- oder Wirt-

schaftsprüferexamen erfolgreich absolviert hat oder den Erwerb der theoretischen 

Kenntnisse einer einschlägigen Fachanwaltschaft nachweisen kann. 

 

(3) 1Den Hochschulabschlüssen gemäß Abs. 1 stehen vergleichbare Abschlüsse an einer 

ausländischen Hochschule gleich. 2Bei der Feststellung der Vergleichbarkeit sind die 

von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äqui-

valenzvereinbarungen zu beachten. 

 

(4) 1Bewerber/innen, die ihre Studienqualifikation im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 nicht an ei-

ner deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen nachweisen, dass sie die 

deutsche Sprache in Wort und Schrift hinreichend beherrschen. 2Weitere Einzelheiten 

regelt die Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländi-

scher Studienbewerber/innen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

(DSH). 

 

(5) Die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 4 werden durch Vorlage der entsprechenden 

Zeugnisse und Bescheinigungen nachgewiesen. 
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§ 4 

Anrechnung beruflicher Qualifikationsleistungen 

(1) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss kann für Qualifikationsleistungen, die von 

einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen Praxis erbracht 

worden sind, bis zu 60 ECTS-Punkte auf die in § 3 Abs. 1 geforderten ECTS Punkte an-

rechnen. 

 

(2) Diese Qualifikationsleistungen müssen mit den Lernzielen des Studiengangs in Zu-

sammenhang stehen und sind schriftlich nachzuweisen. 

 

(3) Als Qualifikationsleistungen anrechenbar sind insbesondere 

(a) theoretisches Fachwissen, nachgewiesen durch absolvierte Fort- und Weiter-

bildungen im Bereich des Wirtschaftsrechts. Außerdem können akademische 

Leistungen, wie eine Promotion im rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Be-

reich oder berufsbegleitend absolvierte Prüfungen (Steuerberater-/Wirtschafts-

prüferexamen) angerechnet werden. 

(b) praktisches Fachwissen, nachgewiesen durch einschlägige Tätigkeiten mit Be-

zug zum Studiengang. Die Einschlägigkeit der Tätigkeit ist insbesondere anzu-

nehmen, wenn diese bei einem Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, 

einer wirtschaftsrechtlich geprägten Kanzlei, in der Rechtsabteilung eines Unter-

nehmens, in einer Bank oder Beratungsgesellschaft ausgeübt wird. Absolvierte 

Praktika oder Berufsausbildungen können zu teilen angerechnet werden, wenn 

sie inhaltlichen Bezug zum Studiengang aufweisen. 

 

(4) Die Anrechnungsvoraussetzungen sind in jedem Einzelfall individuell festzustellen; 

eine pauschale Anrechnung von Berufserfahrung findet nicht statt. 

 

 

§ 5 

Anmeldung und Fristen 

(1) 1Bei Studienstart zum Wintersemester ist die Anmeldung samt den erforderlichen Be-

werbungsunterlagen bis zum 15. Juli des Jahres, in dem das Studium beginnt, bei der 

JurGrad gGmbH einzureichen. 2Bei Studienstart zum Sommersemester muss die Anmel-

dung mit den oben genannten Unterlagen bis zum 15. Februar des Jahres, in dem das 

Studium beginnt, bei der JurGrad gGmbH eingegangen sein. 

 

(2) Die Anmeldung hat auf dem von der JurGrad gGmbH vorgesehenen Formular zu erfol-

gen. 

 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen: 

- eine beglaubigte Abschrift des Hochschulabschlusses  

- eine Darstellung des bisherigen Werdeganges 

- Sprachnachweis im Falle des § 3 Abs. 4 
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§ 6 

Auswahlverfahren 

(1) 1In jedem Studienjahr stehen 40 Studienplätze zur Verfügung. 2Das Auswahlverfah-

ren wird eingeleitet, wenn die Anzahl der Bewerber/innen, die die Voraussetzungen nach 

§ 3 erfüllen, die Anzahl der zu vergebenden Studienplätze übersteigt. 

 

(2) Das Verfahren soll Aufschluss über die besondere Eignung, Befähigung und über 

fachliche Vorleistungen des Bewerbers/der Bewerberin geben. 

 

(3) Bewerber/innen, welche die Bewerbungsfrist versäumt oder die Bewerbung nicht mit 

den erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, nehmen am Auswahlverfahren nicht 

teil. 

 

(4) Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss trifft unter den ordnungsgemäß eingegan-

genen Bewerbungen auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen eine Auswahl an-

hand der in § 7 genannten Auswahlkriterien und erstellt eine Rangliste gemäß § 8. 

 

 

§ 7 

Auswahlkriterien 

Bei der Erstellung einer Rangliste der Bewerber sind folgende Kriterien zu berücksichti-

gen: 

1. Note des Universitäts- bzw. Fachhochschulabschlusses, eines dem Fachhoch-

schulabschluss gleichgestellten oder eines bei einer staatlich anerkannten pri-

vaten Hochschule abgelegten Abschlusses; 

2. Dauer und studiengangbezogene Relevanz der nach dem Hochschulabschluss 

erworbenen Berufserfahrung; 

3. folgende besondere Auswahlkriterien: 

- für Bewerber/innen ohne rechtswissenschaftliches Erststudium: juristische 

Vorkenntnisse und juristische Schwerpunktfächer im Rahmen der Ausbildung, 

- für Juristen/Juristinnen: ökonomische Vorkenntnisse oder ökonomische 

Schwerpunktfächer im Rahmen der Ausbildung, 

- Promotion oder andere Titel, Auszeichnungen oder sonstige hervorragende 

Leistungen auf einem für den Studiengang einschlägigen Fachgebiet, 

- abgeschlossene Berufsausbildung in einem der studienrelevanten Fächer, 

- andere, mit dem Studiengang nicht in Zusammenhang stehende Berufserfah-

rungen. 

 

 

§ 8 

Rangliste 

(1) Durch jedes Mitglied des Zulassungs- und Prüfungsausschusses werden für je-

den/jede Bewerber/in für jedes der drei Kriterien nach § 7 dieser Ordnung Punkte von 

1,0 bis 5,0 vergeben. 
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(2) 1Aus der Summe der von den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punkte wird pro Kri-

terium das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet. 
2Es wird nicht gerundet. 

 

(3) 1Die Punktzahl nach § 7 Nr. 1 wird mit dem Faktor 2 multipliziert. 2Sodann wird das 

Ergebnis mit der Punktzahl gemäß § 7 Nrn. 2 und 3 addiert. 

 

(4) 1Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl wird unter allen Bewerbern/Bewer-

berinnen eine Rangliste (von der höchsten bis zur niedrigsten Punktzahl) erstellt. 2Die 

Vergabe der Studienplätze erfolgt entsprechend der Rangliste. 3Bei Ranggleichheit ent-

scheidet das Los. 

 

 

§ 9 

Abschluss des Auswahlverfahrens 

(1) Die Zulassung erfolgt durch einen vom Zulassungs- und Prüfungsausschuss erteilten 

Zulassungsbescheid. 

 

(2) Bewerberinnen/Bewerber, die nicht zum Studium zugelassen werden, erhalten einen 

Ablehnungsbescheid, der zu begründen ist. 

 

 

§ 10 

Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren ge-

täuscht oder falsche oder gefälschte Unterlagen eingereicht und wird diese Tatsache erst 

nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. 2Die Rücknahme ist 

nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mit-

zuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Ent-

scheidung ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den 

Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht & Restrukturierung" vom 10.06.2016 (AB Uni 

2016/19, S. 1364 ff.) außer Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät (Fachbereich 03) vom 05.12.2017. Die vorstehende Ordnung wird hiermit 

verkündet. 

 

Münster, den 08.01.2018 Der Rektor 

 

 

 

 Prof. Dr. Johannes Wessels 
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Veröffentlichung 
der Gesamtsumme der an die Mitglieder des Hochschulrats der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster gewährten Aufwandsentschädigungen  
 
Aufgrund des § 21 Abs. 6 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes (HZG 
NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) ist die Gesamtsumme der an die 
Mitglieder des Hochschulrats gewährten Aufwandsentschädigungen zu veröffentlichen. 
 
Für das Jahr 2017 betrug die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen 54.000 €. 
 
 
Münster, den 3. Januar 2018    Der Rektor 

 
 

 
 

        Prof. Dr. Johannes Wessels  
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